
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/1/26 88/16/0107
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 Veröffentlicht am 26.01.1989

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

PauschV VwGH 1985 Art1 A Z1;

VwGG §49 Abs1;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1989, 287;

Rechtssatz

Mit dem für Schriftsatzaufwand gem § 49 Abs 1 erster Satz VwGG vorgesehenen Pauschbetrag nach Art I A Z 1 der V

des BK vom 30.5.1985 über die Pauschalierung der Aufwandersätze im Verfahren vor dem VwGH gilt der gesamte mit

der Einbringung der Beschwerde verbundene Aufwand ersetzt.

Schlagworte

Schriftsatzaufwand Verhandlungsaufwand des Beschwerdeführers und der mitbeteiligten Partei Inhalt und Umfang

des Pauschbetrages
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